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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Amtliche Bekanntmachung über einen gefassten Beschluss in der Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung vom 07.11.2024.

Eingang im Sitzungsbüro: 10.10.2024 Beschluss-Nr.: Br-20-50/24

Aktenzeichen:

Amt: Finanzen zu behandeln in:

Datum: 24.09.2024 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Satzung der Stadt Brück über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze
(Hebesatzsatzung)
     
Kurzinfo zum Beschluss      

Beschlusstext:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück beschließt die beiliegende Satzung der
Stadt Brück über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze  (Anlage 1 - Hebesatzsatzung).

Die Hebesätze der Realsteuer werden im § 1 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 600 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
380 v.H.

2. Gewerbesteuer                                                              323
v.H.     

Abstimmungsergebnisse:
Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

AFSV 1 zurückgestellt
SVV 1 07.11.2024 12 8 4 beschlossen mit

Ergänzung


